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Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm: 
Antragsphase läuft vom 15. Januar bis 22. Februar 

 

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Die erfolgreiche Kooperation zwischen 
Naturschutz und Landwirtschaft beim Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) wird bereits 
seit 1983 und aktuell auf rund 3.900 Hektar im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 
umgesetzt. Ab 15. Januar 2024 können wieder Förderanträge gestellt werden. 
 
Der Landkreis zeichnet sich durch eine Vielzahl an ökologisch wertvollen und landwirtschaftlich 
extensiv genutzten Flächen aus. Dazu zählen neben Mooren und Streuwiesen auch 
Lebensräume von Wiesenbrütern, genauso wie steile, magere Leiten oder unsere Almen. Die 
Bewirtschaftung dieser Flächen ist meist sehr aufwendig. Daher honoriert das Bayerische 
Umweltministerium Maßnahmen, die eine naturschutzgerechte Bewirtschaftung solcher 
Flächen gewährleisten über das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm.  
 
Der Antragszeitraum für das VNP läuft vom 15.01.2024 bis zum 22.02.2024. Die Beratung und 
die Vereinbarung über die Aufnahme von geeigneten Feldstücken in das VNP findet an der 
unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen statt, einschließlich der 
elektronischen Übermittlung des sogenannten Bewertungsblattes. Die eigentliche 
Antragstellung erfolgt durch den Antragsteller mittels des landwirtschaftlichen IT-Systems 
iBALIS. Antragsberechtigt sind Landwirte und andere Landbewirtschafter, sofern die insgesamt 
selbst bewirtschaftete Fläche eine Mindestgröße von 1.000 m² aufweist. Die förderfähige 
Einzelfläche muss hierbei mindestens 500 m² umfassen. Förderfähig sind ausschließlich 
ökologisch hochwertige, landwirtschaftlich genutzte Flächen, die oft von der Biotopkartierung 
erfasst sind oder in Schutzgebieten liegen (z.B. Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Natura 
2000-Gebiete). Die Vereinbarungen zum VNP werden grundsätzlich über einen Zeitraum von 5 
Jahren abgeschlossen.  
 
Alle Landwirte, deren Vereinbarungen im Jahr 2023 ausgelaufen sind, wurden bereits für 
Neuvereinbarungen durch die untere Naturschutzbehörde kontaktiert. 
Interessierte Landwirte und sonstige Landbewirtschafter, die neue Flächen in das VNP 
aufnehmen wollen, werden gebeten, sich direkt mit der unteren Naturschutzbehörde für ein 
Beratungsgespräch in Verbindung zu setzen. Ansprechpartner sind Herr Kaschek, Frau Kraus, 
Frau Heither und Frau Schreiber, Tel: 08041/505- 117 oder umwelt@lra-toelz.de. 
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Weitere Informationen zum Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm gibt es hier: 
https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/naturschutzfoerderung/vertragsnaturschutzp
rogramm/index.htm 
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